
 
 
 
 
 

 
Satzung der 

Forstbetriebsgemeinschaft 
Neustadt – Uffenheim e.V. 

 

 

Fassung vom 14.06.2017 Entwurf 01/2024 

§ 1  
Name, Sitz und Geschäftsgebiet des Vereins 

Der Verein führt den Namen Forstbetriebsgemein-
scha  Neustadt-Uffenheim e.V. 
Er hat seinen Sitz in Neustadt a.d.Aisch und ist in das 
Vereinsregister eingetragen. Sein Geschä sgebiet 
umfasst das Gebiet des Landkreises Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim sowie nachfolgende Kom-
munen: 
im Landkreis Bamberg:  Schlüsselfeld (471220) 
 
im Landkreis Ansbach: Adelshofen (571111) 
   Dietenhofen (571113) 
   Flachslanden (571146) 
   Oberdachste en (571183) 
   Ohrenbach (571188) 
   Rügland (571194) 
 
im Landkreis Erlangen-Höchst.:  Aurachtal (572114) 
   Herzogenaurach(572132) 
   Höchstadt/A.  (572135) 
   Lonnerstadt (572139) 
   Oberreichenbach (572147) 
                  Vestenbergsgreuth (572159) 
   Wachenroth (572160) 
   Weisendorf (572164) 
 
im Landkreis Fürth: Cadolzburg (573114) 
   Langenzenn (573120) 
   Puschendorf (573124) 
   Tuchenbach (573129) 
   Veitsbronn (573130) 
   Wilhermsdorf (573133) 
 
im Landkreis Kitzingen: Castell (675116) 
   Geiselwind (675127) 
   Iphofen (675139) 
   Mkt. Einersheim (675148) 
   Marktbreit (675147) 

(1) Der Verein führt den Namen Forstbetriebsgemein-
schaft Neustadt – Uffenheim e. V., kurz FBG; er hat 
seinen Sitz in Neustadt an der Aisch, Landkreis Neu-
stadt an der Aisch – Bad Windsheim und ist ein Zu-
sammenschluss nach § 16 Bundeswaldgesetz 
(BWaldG vom 02.05.1975, BGBl I 1975 S. 1037). Er ist 
in das Vereinsregister beim Amtsgericht Neustadt an 
der Aisch eingetragen. 

 
(2) Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten hat die FBG nach dem 
BWaldG anerkannt. 

 
(3) Das Geschäftsgebiet umfasst den Landkreis Neu-
stadt an der Aisch – Bad Windsheim, sowie angren-
zende Gebiete 

 
- aus dem Landkreis Bamberg die Gemeinde 
Schlüsselfeld; 
- aus dem Landkreis Ansbach die Gemein-
den Adelshofen, Dietenhofen, 
  Flachslanden, Oberdachstetten, Ohren-
bach, Rügland; 
- aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt an 
der Aisch die Gemeinden Aurachtal, 
  Herzogenaurach, Höchstadt an der Aisch, 
Lonnerstadt, Oberreichenbach, Vesten-
bergsgreuth, Wachenroth, Weisendorf; 
- aus dem Landkreis Fürth die Gemeinden 
Cadolzburg, Langenzenn, Puschendorf, 
  Tuchenbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf; 
- aus dem Landkreis Kitzingen die Gemein-
den Castell, Geiselwind, Iphofen, Markt 
  Einersheim, Marktbreit, Martinsheim, 
Seinsheim, Willanzheim; 
- aus dem Landkreis Würzburg die Gemein-
den Aub, Bieberehren, Bütthard, 



   Mar nsheim (675150) 
   Seinsheim (675167) 
   Willanzheim (175179) 
 
im Landkreis Würzburg: Aub (679114) 
   Bieberehren (679118) 
   Bü hard (679122) 
   Gelchsheim (679135) 
   Riedenheim (679179) 
   Rö ngen (679182) 
   Sonderhofen (679188) 
   Tauberre ersheim (679192) 
   Giebelstadt (679138) 
   Ochsenfurt (679170) 

  Gelchsheim, Riedenheim, Röttingen, Son-
derhofen, Tauberrettersheim, Giebelstadt, 
  Ochsenfurt. 

 
 
 
 
+ § 16 Bundeswaldgesetz 
+ Rechtsfähigkeit 
 

§ 2 
Zweck und Aufgaben 

Zweck des Vereins ist die Förderung und Erhaltung 
des privaten, genossenscha lichen und kommunalen 
Waldbesitzes im Geschä sgebiet und dessen Bewirt-
scha ung. Er erstrebt keinen Gewinn und verwendet 
etwaige Überschüsse ausschließlich zu satzungsmäßi-
gen Zwecken. Er stellt sich insbesondere folgenden 
Aufgaben für seine Mitglieder: 
 
a) gemeinschaftliche Vertretung in allen Fragen 

der Waldbewirtschaftung, 
b) Vermittlung der für eine fortschrittliche Wald-

bewirtschaftung notwendigen Kenntnisse und 
Fertigkeiten durch gemeinsame Waldbegehun-
gen, Vorführungen und Kurse, 

c) einzelbetriebliche Beratung, 
d) Beratung in Fragen der Holzsortierung und Holz-

verwertung, 
e) gemeinsamer Bezug von Waldpflanzen, Forst-

schutzmitteln und sonstigen für die Waldbe-
wirtschaftung benötigten Materials, 

f) gemeinsame Durchführung erforderlicher 
Forstschutzmaßnahmen, 

g) Förderung der Walderschließung und Beratung 
bei der Planung, beim Bau und der Unterhal-
tung von Wegen und Lagerplätzen, 

h) Förderung aller Bestrebungen zur Erhaltung 
und zum Schutze des Waldes als lebenswichti-
ges Element der Landschaft und der Landeskul-
tur,  

i)  Beratung bei der Bewirtschaftung der Mitglieds-
flächen nach den Leitlinien des Zertifizierungs-
systems in der jeweils aktuellen Fassung, dem 
der Verein angehört, 

j)  Durchführung des Holzeinschlages, der 
Holzaufarbeitung und der Holzbringung, 

k) Überbetriebliche Zusammenfassung des Holz-
angebotes, dem An- und Verkauf dieses Holzes, 
sowie der Abwicklung von Holzverkäufen. 

(1) Zweck des Vereins ist, die Bewirtschaftung der an-
geschlossenen Waldgrundstücke zu verbessern und 
den privaten, genossenschaftlichen und kommunalen 
Walbesitz zu fördern. Dies wird insbesondere ver-
wirklicht durch: 

 
1. gemeinschaftliche Vermarktung anfallen-
der Holzsortimente (An- und Verkauf, Orga-
nisation und Abwicklung von waldbaulichen 
Maßnahmen); 
2. Ausführung von Waldpflegeverträgen im 
Privatwald; 
3. Übernahme von Betriebsleitung und -aus-
führung im Kommunalwald; 
4. Vermittlung der für eine fortschrittliche 
Waldbewirtschaftung notwendigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten in Theorie und Praxis 
durch Kurse und Vorführungen;  
5. einzelbetriebliche Beratung; 
6. Beratung in Fragen der Holzsortierung 
und Holzverwertung; 
7. gemeinsamer Bezug von Waldpflanzen, 
Forstschutzmitteln und sonstigen für die 
Waldbewirtschaftung benötigten Materials;  
8. gemeinsame Durchführung erforderlicher 
Forstschutzmaßnahmen; 
9. Förderung der Walderschließung und Be-
ratung bei der Planung, bei Bau und Unter-
halt von Wegen und Lagerplätzen; 
10. Förderung aller Bestrebungen zum Er-
halt und Schutz des Waldes als lebenswich-
tigem Element der Landschaft und der Lan-
deskultur; 
11. Unterstützung bei der Bewirtschaftung 
der Mitgliedsfläche nach den gültigen Leitli-
nien des Zertifizierungssystems. 
 

(2) Die FBG ist gemäß den Regeln des deutschen 
PEFC-Systems zertifiziert (PEFC/04-21-030177). Die 
teilnehmenden Betriebe verpflichten sich, nach den 
jeweils gültigen Zertifizierungskriterien zu wirtschaf-
ten und stimmen einer Überprüfung zu. 



 
(3) Die FBG erstrebt keinen Gewinn und verwendet 
etwaige Überschüsse ausschließlich zu satzungsmäßi-
gen Zwecken. 
 
 
+ Bewirtschaftung 
+ Holzvermarktung 
+ Zertifizierung 
 

§ 3 
Vereinsmitglieder 

Der Verein unterscheidet ordentliche, fördernde und 
Ehrenmitglieder. 
 
Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und juris-

sche Person werden, die im Geschä sgebiet Wald 
besitzt, förderndes Mitglied jede natürliche oder ju-
ris sche Person, welche, ohne selbst Waldbesitzer zu 
sein, die Bestrebungen des Vereins unterstützen will. 
 
Fördernde Mitglieder können in die Vorstandscha  
und sons ge Organe des Vereins gewählt werden. Sie 
haben für die Dauer ihrer Amtsführung volles S mm-
recht, sonst wirken sie nur beratend bei allen Ent-
scheidungen mit.  
 
Personen, die sich in besonderem Maße um die FBG 
oder allgemein um die Förderung des Waldbesitzes 
verdient gemacht haben, können auf Antrag durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmit-
gliedern ernannt werden. 

(1) Die FBG kann auf schriftlichen Antrag Eigentümer 
und Nutzungsberechtigte von Waldflächen oder von 
zur Aufforstung bestimmten Grundstücken als Mit-
glieder (ordentliche Mitglieder) aufnehmen. Über die 
Aufnahme beschließt der Vorstand; gegen eine Ab-
lehnung kann die Mitglieder-versammlung angerufen 
werden. 
 
(2) Beruht die Mitgliedschaft auf dem Eigentum an ei-
nem Grundstück, so ist sie vererblich; sie kann zusam-
men mit dem Grundstück durch Rechtsgeschäft auf 
einen anderen übertragen werden. Wird sie bei der 
Veräußerung des Grundstücks nicht auf den Erwerber 
übertragen, kann der Rechtsnachfolger in den Verein 
aufgenommen werden. Das gleiche gilt für den Er-
werb eines Teiles der angeschlossenen Waldfläche ei-
nes Mitglieds. 
 
(3) Abs. 2 gilt entsprechend, wenn die Mitgliedschaft 
auf einem vererbten oder übertragenen Nutzungs-
verhältnis an dem angeschlossenen Grundstück be-
ruht. 
 
(4) Fördernde Mitglieder können in die Vorstand-
schaft und sonstige Organe des Vereins gewählt wer-
den. Sie haben für die Dauer ihrer Amtsführung 
Stimmrecht, sonst wirken sie beratend bei allen Ent-
scheidungen mit. 
 
(5) Personen, die sich in besonderem Maße um die 
FBG oder allgemein um die Förderung des Waldbesit-
zes verdient gemacht haben, können auf Antrag 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Eh-
renmitgliedern ernannt werden. 
 
 
+ Bindung an Eigentum 
+ Beschlussfassung über Mitgliedschaft 
   durch Vorstand 
 

§ 4 
Mitgliedschaft 

Der Beitri  zum Verein erfolgt durch schri liche An-
meldung beim Vorstand. Die Mitgliedscha  erlischt 
durch Austri , Ableben oder Ausschluss. 

(1) Die Mitgliedschaft endet mit der Veräußerung 
oder dem sonstigen Verlust des Eigentums oder der 
Nutzungsberechtigung an der gesamten 



 
Der Austri  kann nur schri lich zum Schluss eines Ge-
schä sjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 3 Monaten erfolgen. 
 
Der Ausschluss kann auf Antrag des Ausschusses 
durch die Mitgliederversammlung erfolgen, wenn ein 
Mitglied geflissentlich den Bestrebungen und Interes-
sen des Vereins zuwiderhandelt. 
 
Bleibt ein Mitglied trotz Mahnung 2 Jahre mit der Bei-
tragsentrichtung im Rückstand, so erlischt die Mit-
gliedschaft mit Ablauf des laufenden Geschäftsjahres. 

angeschlossenen Grundfläche, es sei denn, dass sie 
mit der Grundfläche auf den Rechtsnachfolger über-
tragen worden ist. 
 
(2) Die Mitgliedschaft kann ferner durch schriftliche 
Kündigung an den Vorstand beendet werden. Die 
Kündigung ist frühestens zum Schluss des Geschäfts-
jahres wirksam. Die Kündigungsfrist beträgt drei Mo-
nate. 
 
(3) Mitglieder können auf Grund des Beschlusses der 
Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden, 
wenn sie die gegenüber der FBG eingegangenen 
Pflichten trotz schriftlicher Aufforderung nicht erfül-
len. Vor der Beschlussfassung steht dem betreffen-
den Mitglied das Recht zu, sich in der Mitgliederver-
sammlung zu der beabsichtigten Ausschließung zu 
äußern. 

 
(4) Mitglieder können durch Vorstandsbeschluss bei 
Nichtbegleichung des Mitgliedsbeitrages oder bei 
Zahlungsversäumnis sonstiger Gelder nach zweimali-
ger schriftlicher Aufforderung ausgeschlossen wer-
den. 
. 
 
 
+ Bindung an Eigentum 
- Ausschussbeschluss bei Ausschluss nicht  
  zwingend erforderlich 
- Ausschluss bei Rückstand (keine zwei  
  Jahre erforderlich) nach zweimaliger  
  Mahnung 
+ Anhörungsrecht bei geplantem  
   Ausschluss 
 

§ 5  
bisher § 6 

Rechte der Mitglieder  

Die ordentlichen Mitglieder mit Waldbesitz im Ge-
schä sgebiet haben folgende Rechte: 
 
a) an den Veranstaltungen des Vereins teilzuneh-

men und an den Beschlüssen der Vereinsorgane 
durch Anträge und Stimmabgabe mitzuwirken, 

b) sich in allen waldwirtschaftlichen Fragen von 
den Organen des Vereins beraten zu lassen, 
seine Einrichtungen zu benutzen und die Ver-
günstigungen in Anspruch zu nehmen. 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, 
 

a) an den Mitgliederversammlungen teilzu-
nehmen, 
b) sich an den Veranstaltungen der FBG zu 
beteiligen, 
c) Vorschläge über Ausgestaltung und Ver-
besserung der Tätigkeit der FBG zu unter-
breiten,  
d) die Niederschriften über die Mitglieder-
versammlung, die Jahresrechnung und das 
Mitgliederverzeichnis einzusehen. 
 

(2) Die FBG nimmt die Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 
1 nur zugunsten ihrer ordentlichen Mitglieder (§ 3 
Abs. 1) wahr. 
 



(3) Durch die Mitgliedschaft der FBG bleiben die 
Rechte der Einzelnen, Grundstücke zu veräußern, sie 
zu belasten oder über sie anderweitig zu verfügen, 
unberührt. 
 
 
+ Vorschlagsrecht für Ausgestaltung und  
   Verbesserung 
+ Recht, Niederschriften einzusehen 
 

§ 6  
bisher § 5 

Pflichten der Mitglieder  

Die Mitglieder haben folgende Pflichten: 
 
a)  die Bestrebungen des Vereins jederzeit zu för-

 dern und an den Veranstaltungen tätig Anteil 
 zu nehmen, 

b)  die Satzung und die Beschlüsse der Vereinsor-
 gane zu beachten,  

c)  die festgesetzten Beiträge pünktlich zu entrich-
 ten,  

d)  das Eigentum des Vereins schonend zu 
 behandeln, es nur zu den vorgesehenen 
 Zwecken zu benutzen und jeden durch 
 unsachgemäße Behandlung des Vereinseigen
 tums entstehenden Schaden zu ersetzen, 

e)  die Bewirtschaftung ihrer Waldflächen nach 
 den vom Verein eingegangenen Zertifizierungs-
 kriterien in der aktuell gültigen Fassung, 

f)  das zur Veräußerung bestimmte Holz ganz oder 
 teilweise der Forstbetriebsgemeinschaft zum 
 Verkauf anzubieten. 

 
Verstößt ein Mitglied schuldha  gegen eine dieser 
Pflichten, so kann es vom Vorstand mit einer Ord-
nungsstrafe belegt werden. 
Die Höhe der Ordnungsstrafe wird je nach Art des Ver-
stoßes vom Ausschuss festgesetzt. Die Ordnungs-
strafe darf 500 EUR nicht überschreiten. Vor Festle-
gung der Ordnungsstrafe ist dem Mitglied das rechtli-
che Gehör zu geben. Schadenersatzansprüche des 
Vereins bleiben unberührt. 

(1) Jedes Mitglied hat die Pflicht, 
 

a) die Vereinsbelange zu fördern und die Sat-
zung sowie die Beschlüsse der Organe zu be-
achten, 
b) Maßnahmen, die sich aus den Aufgaben 
der FBG oder den Beschlüssen der Mitglie-
derversammlung ergeben, auf ihren zum Zu-
sammenschluss gehörenden Grundstück im 
Rahmen des Zumutbaren zu dulden, 
c) Umlagen und Beiträge fristgerecht zu ent-
richten, 
d) das Eigentum der FBG schonend zu behan-
deln und es nur zu den vorgesehenen Zwe-
cken zu benutzen, 
e) das zur Veräußerung bestimmte Holz ganz 
oder teilweise der FBG zum Verkauf anzubie-
ten, 
f) Waldflächenveränderungen (Ankauf, Ver-
kauf, Tausch, Pacht, Nutzungsänderungen, 
Eigentumsübertragungen) dem Vorstand un-
verzüglich mitzuteilen. 
 

(2) Verstößt ein Mitglied schuldhaft gegen vorge-
nannte Pflichten, so kann es mit einer Ordnungsstrafe 
bis zu 500 € im Einzelfall belegt werden. Die Entschei-
dung obliegt dem Ausschuss der FBG; vorab ist das 
betroffene Mitglied anzuhören. 
 
 
 

§7  
bisher § 10 

Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 

 
- die Mitgliederversammlung, 

 - der Ausschuss und 
- der Vorstand. 

 
Unverändert 

 

 



§ 8  
bisher § 14 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 
 
a)  Wahl des Vorstandes und des Ausschusses,  
b)  Festsetzung der Mitgliederbeiträge und der 

 Aufnahmegebühr, 
c) Beschlussfassung des jährlich zu erstellenden 

Tätigkeits- und Kassenberichtes sowie des 
Haushaltsvoranschlages und des Arbeitsplanes, 
Entlastung des Vorstandes und des Rechnungs-
führers, 

d) Festsetzung und Änderung der Satzung, 
e) Ausschluss und Wiederaufnahme von Vereins-

mitgliedern, 
f) Beschluss über Auflösung des Vereins, 
g)  Beschlussfassung der von Mitgliedern gestell-

ten Anträge sowie die Ernennung von Ehrenmit-
gliedern. 

Die Mitgliederversammlung beschließt über die we-
sentlichen Angelegenheiten des Vereins, dazu zählen 
insbesondere: 
 

1. die Änderung der Satzung, 
2. die Wahl des Vorstandes, der Mitglieder 
des Ausschusses sowie der Rechnungsprüfer 
(einschließlich Ersatzprüfer), 
3. die Beschlussfassung über das Budget, die 
Jahresrechnung und die Entlastung des Vor-
standes, 
4. die Festsetzung von Beiträgen, Umlagen, 
und Anteilseinlagen, 
5. die Aufnahme von Darlehen für den Ver-
ein, 
6. die Verfolgung von Rechtsansprüchen der 
FBG gegen Mitglieder des Vorstandes, 
7. die Anhörung von Mitgliedern bei Aus-
schlussverfahren, 
8. die Auflösung des Vereins. 

 
 
+ Wahl Rechnungsprüfer 
+ Darlehensaufnahme 
+ Verfolgung von Rechtsansprüchen gegen 
   Mitglieder des Vorstandes 
 

§ 9  
bisher § 11 u. 12 

Vorsitz, Einberufung, Niederschrift 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jähr-
lich sta . Sie wird möglichst im Winterhalbjahr durch-
geführt. Zur Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung ist der Vorstand jederzeit be-
rech gt; er ist hierzu verpflichtet, wenn ihre Einberu-
fung von mindestes einem Fün el der Vereinsmitglie-
der unter Angabe der Gründe schri lich beantragt 
wird. 
 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt 
schri lich. 
Die Mitgliederversammlung ist unter Angabe einer 
Tagesordnung und unter Einhaltung einer Einladungs-
frist von mindestens 10 Tagen einzuberufen. 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind von den 
Mitgliedern mindestens 5 Tage vor dem Versamm-
lungstermin beim Vorsitzenden schri lich einzu-
reichen. 

(1) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt 
der Vorsitzende. Er hat die Mitgliederversammlung 
mindestens einmal im Jahr – möglichst in den ersten 
drei Monaten des Kalenderjahres – einzuberufen. Er 
muss sie außerdem einberufen, wenn dies von min-
destens einem Fünftel der Mitglieder, unter Angabe 
der Gründe, verlangt wird. 
 
(2) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt 
schriftlich oder auf elektronischem Weg oder über 
das Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Aisch 
- Bad Windsheim. Sie erfolgt unter Angabe der Tages-
ordnung, mit einer Frist von mindestens zehn Tagen. 
Geplante Satzungsänderungen sind in vollem Wort-
laut in die Einladung aufzunehmen oder ihr als Anlage 
beizufügen. 
 
(3) Anträge zur Mitgliederversammlung sind spätes-
tens fünf Tage vorher bei der Geschäftsstelle schrift-
lich einzureichen und zu begründen. 
 
(4) Über jede Versammlung der Mitglieder ist eine 
Niederschrift anzufertigen, die folgende Angaben 
enthalten muss: 



 
1. den Ort und Tag der Versammlung, 
2. den Namen des Vorsitzenden und des Pro-
tokollführers, 
3. die Feststellung der satzungsgemäßen Ein-
berufung der Versammlung, 
4. die Zahl der Anwesenden und Feststellung 
der Beschlussfähigkeit, 
5. die Tagesordnung, 
6. die gefassten Beschlüsse unter Angabe der 
Abstimmungsverhältnisse, 
7. den Wortlaut von beschlossenen Sat-
zungsänderungen. 
 

Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Pro-
tokollführer zu unterzeichnen. 
 
 
 
+ Einladung auch auf elektronischem Weg  
   oder Amtsblatt des Landkreises NEA 
+ bei Satzungsänderungen ist Wortlaut in  
   die Einladung mit aufzunehmen 
+ Verpflichtung eine Niederschrift  
   anzufertigen 
 

§ 10  
bisher § 13 

Stimmen und Mehrheitsverhältnisse 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-
sammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die 
Zahl der stimmberechtigten Anwesenden. 
Korpora ve Mitglieder geben ihre S mme durch ei-
nen Bevollmäch gten ab; im Übrigen muss das 
S mmrecht durch das einzelne Mitglied persönlich 
ausgeübt werden.  
Die Beschlüsse werden mit einfacher S mmenmehr-
heit gefasst. Lediglich zur Auflösung des Vereins ist 
eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mit-
glieder erforderlich. 

(1) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung 
eine Stimme. Die Mitgliederversammlung ist be-
schlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfa-
cher Mehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
Beschlüsse über die Auflösung des Vereins bedürfen 
einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der be-
schlussfähigen Versammlung. 
 
(3) Die Mitglieder können sich in der Versammlung 
durch ein anderes Mitglied oder ein Familienmitglied 
mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen, aller-
dings kann ein Mitglied nur mit einer Vollmacht be-
traut werden. 
 
(4) Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die 
Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsge-
schäfts mit ihm, die Einleitung oder Erledigung eines 
Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein oder ein 
Verfahren gegen ihn betrifft. 
 
 
+ Vertretung möglich 
+ Kein Stimmrecht bei persönlicher  
   Befangenheit 



§ 11  
bisher § 18 

Ausschuss 

Neben dem Vorstand wird ein Ausschuss gebildet, 
dessen Mitglieder nach § 14 a) von der Mitgliederver-
sammlung auf die Dauer von 5 Jahren gewählt wer-
den. 
Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorstand und 19 
weiteren Ausschussmitgliedern zusammen. 
Als weitere Ausschussmitglieder im vorgenannten 
Sinne sollen nach Möglichkeit Vertreter des privaten, 
des kommunalen und des genossenscha lichen 
Waldbesitzes gewählt werden. 
Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Häl e seiner Mitglieder anwesend sind. Er fasst seine 
Beschlüsse mit einfacher S mmenmehrheit. Zu den 
Ausschusssitzungen können die für die Betreuung der 
nichtstaatlichen Waldungen örtlich zuständigen Forst-
beamten eingeladen werden. 

(1) Neben der Mitgliederversammlung wird ein Aus-
schuss gebildet, diesem gehören der Vorstand und 
mindestens zehn, höchstens 19 weitere Mitglieder 
an, sie werden von der Mitgliederversammlung auf 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die weiteren Aus-
schussmitglieder sollen nach Möglichkeit aus dem 
privaten, dem kommunalen und dem genossen-
schaftlichen Waldeigentum kommen. 
 
(2) Zu den Sitzungen des Ausschusses wird vom Vor-
sitzenden mit Angabe der Tagesordnung eingeladen; 
die Ladungsfrist beträgt eine Woche, kann aber in 
dringenden Fällen abgekürzt werden. Zu den Sitzun-
gen des Ausschusses ist der Geschäftsführer zu laden, 
dieser kann Mitarbeiter der Geschäftsstelle nach Be-
darf hinzuziehen. 
  
(3) Der Ausschuss beschließt mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
 
(4) Der Ausschuss ist unabhängig von der Zahl der er-
schienenen Mitglieder beschlussfähig, allerdings 
muss der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter 
anwesend sein. 
  
(5) Mindestens fünf Mitglieder des Ausschusses kön-
nen beim Vorsitzenden die Einberufung einer Aus-
schusssitzung unter Angabe des Begehrens verlan-
gen; dem hat der Vorsitzende unverzüglich nachzu-
kommen. 
 
(6) Über jede Sitzung des Ausschusses ist ein Ergeb-
nisprotokoll anzufertigen. 
 
 
+ Ladungsfrist 
+ Tagesordnung 
+ Beschlussfähig unabhängig von der Zahl 
   der erschienen Mitglieder  
+ Initiativrecht 
+ Protokollpflicht 
 

  



§ 12 
bisher § 19 

Aufgaben des Ausschusses 

Der Ausschuss hat die Vorstandscha  in der Führung 
der Vereinsgeschä e zu beraten und zu unterstützen. 
Er hat das Recht und die Pflicht, über die Erfüllung der 
Aufgaben des Vereins zu wachen.. 
 
Als besondere Aufgaben obliegen ihm: 
 
a)  Beschlussfassung über alle Ausgaben, soweit 

 sie den Betrag von 5.000 EUR im Einzelfall 
 übersteigen, 

b)  Festsetzung der Höhe einer Ordnungsstrafe 
 nach § 5, 

c)  Vorbereitung des jährlichen Tätigkeitsberich-
 tes, 

d)  Vorprüfung des Kassenberichtes, 
e)  Aufstellung eines Voranschlages und eines Ar-

 beitsplanes für das kommende Jahr, 
f)  Vorbehandlung aller der Mitgliederversam- 

 mlung vorzulegenden Fragen und Anträge. 

(1) Der Ausschuss hat das Recht und die Pflicht, dar-
über zu wachen, dass die FBG ihre Aufgaben gemäß 
der Satzung und der Rechtsordnung erfüllt. 
 
(2) Der Ausschuss bereitet die Punkte, die bei der Mit-
gliederversammlung behandelt werden sollen vor 
und gibt entsprechende Empfehlungen. 
 
(3) Der Ausschuss unterstützt den Vorstand bei der 
Führung der Vereinsgeschäfte; er beschließt, soweit 
nicht kraft dieser Satzung, die Mitgliederversamm-
lung zuständig ist oder der Vorstand bzw. der Ge-
schäftsführer entscheidungsbefugt ist. Das Gremium 
stellt den Geschäftsführer an, entlässt diesen und re-
gelt die Anstellungsbedingungen. 
 
 
 
Keine abschließende Aufzählung der Aufga-
ben welche dem Ausschuss obliegen, son-
dern Allzuständigkeit des Ausschusses, so-
weit nicht Mitgliederversammlung, Vorstand 
oder Geschäftsführer zuständig sind. 
 

§ 13 
bisher § 15 Nr. 1 - 3 

Vorstand 

1.  Der geschäftsführende Vorstand im Sinne des § 
 26 BGB besteht aus: 

 
a)       dem 1. Vorsitzenden 
b)  dem stellvertretenden Vorsitzenden 
c)  dem Geschäftsführer 
d)  dem Rechnungsführer 
 
Jedes dieser Vorstandsmitglieder hat Einzelvertre-
tungsbefugnis, wobei der stellvertretende Vorsit-
zende oder der Geschä sführer oder der Rechnungs-
führer im Innenverhältnis von der Vertretungsbefug-
nis nur dann Gebrauch machen darf, wenn der 1. Vor-
sitzende oder der stellvertretende Vorsitzende oder 
der Geschä sführer verhindert ist. 
 
2. Der Vorstand wird auf die Dauer von 5 Jahren 

von der Mitgliederversammlung gewählt und 
bleibt darüber hinaus solange im Amt, bis eine 
neue Vorstandschaft ordnungsgemäß gewählt 
ist. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so ist 
längstens innerhalb eines Jahres eine Nachwahl 
durchzuführen. 

 
3. Der 1. Vorsitzende leitet die Mitgliederver-

sammlung, beruft diese ein und führt den Verein 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, den 
Stellvertretern und dem Rechnungs-führer. Die Mit-
gliederversammlung kann bis zu drei Stellvertreter 
wählen und diesen die Erledigung bestimmter Aufga-
bengebiete zuweisen. 
 
(2) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt fünf Jahre, 
Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt so lange 
im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß ge-
wählt ist. 
 
(3) Zu den Vorstandssitzungen wird vom Vorsitzen-
den eingeladen, dies kann auch auf elektronischem 
Wege oder telefonisch erfolgen. Die Einladungsfrist 
beträgt in der Regel drei Tage. (Der Geschäftsführer 
ist zu den Sitzungen des Vorstandes einzuladen.) 
 
(4) Der Vorstand beschließt mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden. 
 
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
drei seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder 
ein Stellvertreter, anwesend sind. 
 
(6) Über jede Sitzung des Vorstandes ist eine Ergeb-
nisniederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist 



nach der Satzung und nach den Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung und des Ausschusses. 

 

vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unter-
zeichnen. 
 
 
+ Einführung weiterer Stellvertreter möglich, 
Geschäftsführer gehört künftig nicht mehr 
zum Vorstand 
+ Ladungspflicht 
+ Stimmverteilung 
+ Protokollpflicht 
 

§ 14 
Rechte, Pflichten und Aufgaben des Vorstandes 

 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der FBG nach 
Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung, soweit nicht die Geschäftsführung 
(§ 15) zuständig ist. Der Vorstand stellt auf Vorschlag 
des Geschäftsführers die Mitarbeiter ein und regelt 
deren Arbeitsbedingungen. 
 
(2) Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsit-
zenden vertreten die FBG gerichtlich und außerge-
richtlich; im Innenverhältnis dürfen die Stellvertreter 
in ihrer Reihenfolge von ihrer Vertretungsbefugnis 
nur Gebrauch machen, wenn der Vorsitzende tat-
sächlich verhindert ist.  
 
 
+ wacht über die konforme Erfüllung der 
Aufgaben nach Maßgabe der Satzung und 
der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
+ Der Entwurf sieht vor, einen Geschäfts-
führer zu etablieren, der das operative Ge-
schäft eigenverantwortlich führt und verant-
wortet. Er hat eine fortlaufende Berichts-
pflicht zu erfüllen und unterliegt Weisungen 
des Vorstandes. 
 

§ 15 
bisher § 17 

Geschäftsführer 

Der Geschä sführer erledigt alle schri lichen Arbei-
ten nach den Weisungen des 1. Vorsitzenden bzw. sei-
nes Stellvertreters und unterstützt die Vorsitzenden 
bei der Durchführung der Vereinsaufgaben. 
 
Er fer gt über alle Versammlungen des Vereins und 
die Sitzungen des Ausschusses eine Niederschri . 
 
Alle Niederschri en sind vom Vorsitzenden oder vom 
Geschä sführer zu unterzeichnen. 
 
Der Geschä sführer fer gt ferner im Benehmen mit 
dem Vorsitzenden jährlich den Tä gkeitsbericht so 
rechtzei g, daß er der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung vorgelegt werden kann. 

(1) Die Führung der laufenden Geschäfte kann der 
Vorstand mit Zustimmung des Ausschusses einem 
Geschäftsführer übertragen, Aufgaben und Befug-
nisse sind in einer vom Ausschuss zu beschließenden 
Geschäftsordnung zu regeln. Die Führung der Ge-
schäfte erfolgt nach Maßgabe der Geschäftsordnung 
selbstständig. Der Vorstand kann dem Geschäftsfüh-
rer Weisungen erteilen. 
 
(2) Zur Führung der Kassengeschäfte wird dem Ge-
schäftsführer ein Rechnungsführer (Schatzmeister) 
beigeordnet. 
 
(3) Für die Erfüllung seiner Aufgaben werden dem Ge-
schäftsführer Mitarbeiter, nach Maßgabe des Stellen-
planes (Anlage zum Jahresbudgetplan), zur Seite 



gestellt. Er führt die Mitarbeiter, leitet diese an und 
überwacht deren Arbeit. Ein Mitarbeiter ist als Stell-
vertreter des Geschäftsführers zu bestimmen. 
 
(4) Der Geschäftsführer berichtet dem Vorstand fort-
laufend, mindestens jedoch einmal im Monat, über 
die aktuelle Geschäftsentwicklung und besondere 
Vorkommnisse. 
 

Funktion des Geschäftsführers bisher als weisungsgebundener Mitarbeiter des Vorsitzenden. Dies 
würde im Gegenzug bedingen, dass der Vorsitzende die Geschäfte, auch die Laufenden selbst 

führt. Das entspricht nicht der geübten Praxis, würde beim Vorsitzenden auch einen höheren zeitli-
chen Aufwand bedingen. 

 
§ 16  

bisher § 15 Nr. 4 
Kostenerstattung 

4. Auslagen und Tä gkeitsvergütungen: 
 
a) Die Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf Er-

sta ung ihrer in Ausübung des Vorstandsamtes 
getä gten Auslagen. Anstelle einer Auslagener-
sta ung können auch angemessene Auslagen-
pauschalen festgesetzt werden.  

b) Den Mitgliedern des Vorstandes kann für ihre Tä-
gkeit eine angemessene Tä gkeitsvergütung ge-

währt werden.  
c) Über die Höhe der Auslagenpauschale und der 

Tä gkeitsvergütung entscheidet der Ausschuss.  
 

Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch 
auf Ersatz der ihnen entstandenen Auslagen und 
Aufwendungen. Für den Sach- und Zeitaufwand 
kann der Ausschuss eine pauschale Entschädi-
gung beschließen. 
 

§ 17  
bisher § 7 

Finanzierung der Aufgaben 
Die zur Erfüllung der Vereinszwecke notwendigen 
Mi el werden bescha  durch: 
 
a) Aufnahmegebühren, 
b) regelmäßige Mitgliederbeiträge, 
c) außerordentliche Mitgliederbeiträge, 
d) Gebühren für Dienstleistungen,  
e) Gebühren für die Benutzung vereinseigener Ein-
 richtungen, 
f) Zuschüsse und Spenden. 

Die FBG finanziert ihre Aufgaben durch Beiträge, Um-
lagen, sonstige Entgelte (insbesondere Erlöse aus 
Dienstleistungen) und durch staatliche Beihilfen (Zu-
weisungen und Zuschüsse). Es gilt der Grundsatz der 
sparsamen und wirtschaftlichen Führung des Vereins.  
 

§ 18  
bisher keine vergleichbare Regelung 

Rechnungsprüfung 

 

(1) Die von der Mitgliederversammlung bestellten 
zwei Rechnungsprüfer und der Ersatzprüfer sind fünf 
Jahre im Amt, ggf. bis zu einer Neuwahl. Es darf kein 
Mitglied des Vorstandes bestellt werden. 
 
(2) Die Rechnungsprüfer haben die Tätigkeit des Vor-
standes und der Geschäftsführung in finanzieller Hin-
sicht allgemein und die Kassenführung im Besonde-
ren zu prüfen. Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer ist 
durch den Geschäftsführer zu unterstützen. Die Rech-
nungsprüfer haben dabei die ordnungsgemäße 



Buchführung auf sachliche und rechnerische Richtig-
keit zu prüfen. Eine Zweckmäßigkeitsprüfung wird 
nicht vorgenommen. 
 
(3) Die Rechnungsprüfer, der Vorstand und der Ge-
schäftsführer haben vor Erstellung des Schlussberich-
tes diesen gemeinsam zu erörtern. Der Bericht ist auf 
der Mitglieder-versammlung zu erstatten. 
 
 
+ Notwendige Ordnungsvorschrift 
 

§ 19 
bisher § 9 

Geschäftsjahr 
Das Geschä sjahr ist das Kalenderjahr. 
 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 20 
bisher nicht geregelt 

Datenschutz 

 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben der FBG 
werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) und des Datenschutzgesetzes 
des Freistaates Bayern in der jeweils geltenden Fas-
sung personenbezogene Daten der Mitglieder und 
Vertragspartner der Forstbetriebsgemeinschaft ver-
arbeitet. 
 
(2) Die FBG darf aufgrund des Art. 6 Abs 1 lit. b) 
DSGVO beim Beitritt (Aufnahmeantrag oder Beitritts-
erklärung) und während der Mitgliedschaft nur sol-
che Daten von ihren Mitgliedern erheben, die für die 
Begründung und Durchführung des zwischen Mitglied 
und FBG durch den Beitritt zustande kommenden 
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erfor-
derlich sind. Damit dürfen alle Daten erhoben wer-
den, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die 
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder (wie etwa 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, ferner Bankverbin-
dung, Bankleitzahl, Kontonummer und Steuernum-
mer) notwendig sind. Nur Ausnahmsweise kann die 
FBG nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO Daten für einen 
anderen Zweck als zur Verfolgung eigener Vereins-
ziele und zur Mitgliederbetreuung und -verwaltung 
erheben, wenn der Verein ein berechtigtes Interesse 
daran hat und nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen Mitglieder 
überwiegen. Berechtigt in diesem Sinne ist jeder 
Zweck, dessen Verfolgung nicht im Widerspruch zur 
Rechtsordnung steht. 
 
(3) Die FBG informiert bei Erhebung der personenbe-
zogenen Daten die betroffene Person nach Art. 13 
DSGVO durch Zurverfügungstellung ihrer Datenschut-
zerklärung. 
 



§ 21 
bisher § 20 
Auflösung 

Bei Auflösung des Vereins muss das vorhandene Ver-
mögen einem Zwecke zugeführt werden, der seine 
ausschließliche Verwendung für die Ziele des Vereins 
verbürgt. 
 
Kommt diesbezüglich ein gül ger Beschluss der Mit-
gliederversammlung nicht zustande und führt eine 
längstens innerhalb eines Monats einberufene zweite 
Mitgliederversammlung ebenfalls nicht zu einem Er-
gebnis, fällt das Vermögen des Vereins dem Landkreis 
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim zu, der es zu ei-
nem den Vereinszielen entsprechenden Zweck zu ver-
wenden hat. 
 

(1) Im Falle der Auflösung der FBG beschließt die Mit-
gliederversammlung gleichzeitig über die Verwen-
dung des vorhandenen Vermögens. 
 
(2) Kommt kein Beschluss zustande, fällt das Vermö-
gen der FBG dem Landkreis Neustadt an der Aisch – 
Bad Windsheim zu. 
 
(3) Der amtierende Vorstand übernimmt die Liquida-
tion des Vereins gem. § 48 BGB, soweit nicht beson-
dere Liquidatoren bestellt werden. 
 

§ 22 
Übergangsregelung 

 

Der derzeitig tätige Geschäftsführer gehört dem Vor-
stand (§13 Abs. 1) bis zur nächsten Vorstandswahl im 
Jahr 2028 an. 
 
+ Notwendig, um den derzeitigen Status 
des jetzigen Geschäftsführers zu sichern. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt nach ihrer Beschlussfassung durch 
die Mitgliederversammlung am Tage der Eintragung 
beim Registergericht in Kraft; gleichzeitig tritt die Sat-
zung vom 14. Juni 2017 und etwaige frühere ergan-
gene Regelungen außer Kraft. 
 

 


